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BBEESSTTÄÄTTIIGGUUNNGG  DDEERR  ÜÜBBEERRTTRRAAGGUUNNGG  VVOONN  UUNNTTEERRNNEEHHMMEERRPPFFLLIICCHHTTEENN  
((ssiieehhee  §§  99  AAbbss..  22  NNrr..  22  OOWWiiGG,,  §§  1133  AAbbss..  22  AArrbbSScchhGG,,  §§  1155  AAbbss..  11  NNrr..  11  SSBBGG  VVIIII,,  §§  1133  BBGGVV  AA11))  

 

Herrn/Frau  

werden für den Betrieb /  
die Abteilung*) 

 

der Firma 

 

 
 *) Nichtzutreffendes streichen  

die dem Unternehmer/ dem Unternehmer/ der / der Handlungsbevollmächtigten bezüglich der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz obliegende Aufgaben und Pflichten übertragen. Zu den übertrage-
nen Aufgaben und Pflichten gehören insbesondere:  

 Sorge zu tragen für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der betrieblichen Vorgabe zum 
Arbeitsschutz 

 Anordnungen zum Arbeitsschutz zu erlassen, die Durchführung von Maßnahmen zu veranlassen und 
bei der Durchführung selbst mitzuwirken, 

 die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überwachen 

 die nicht hinreichend wirksamen Maßnahmen geeignet anzupassend 

Zur Erfüllung der genannten Aufgaben und Pflichen hat die/der Verpflichtete bis auf Widerruf das Recht, in 
eigener Verantwortung verbindliche Anordnungen zu treffen und zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben und 
Pflichten gegenüber Dirtten finanzielle Verpflichtungen bis zu einer Höhe von       € zu Lasten des Unter-
nehmens einzugehen. 

Dazu gehören insbesondere: 

 

 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Unternehmers) (Unterschrift der beauftragten Person) 

www.lua.saarland.de
mailto:lua@lua.saarland.de


 
 

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz  www.lua.saarland.de 
Telefon: (0681) 8500-0 Fax: (0681) 8500-1384 Stand 08/2008 
E-Mail: lua@lua.saarland.de Formblatt ARBSCH02- Seite 2/2 

 
VVoorr  UUnntteerrzzeeiicchhnnuunngg  bbeeaacchhtteenn!!  

 
 
 

§§  99  ddeess  GGeesseettzzeess  üübbeerr  OOrrddnnuunnggsswwiiddrriiggkkeeiitteenn  ((OOWWiiGG))::  
 
I. Handelt jemand 
 

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs, 
2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft 

oder 
3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen, 
 
so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände (besonde-
re persönliche Merkmale) die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Vertreter anzuwenden, 
wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen. 
 

II. Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten  
 

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 
2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des Be-

triebes obliegen, 
 
und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Merkmale 
die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale 
zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1 
steht das Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden Auftrages für eine Stelle, 
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden.  
 

III. Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die Vertretungsbe-
fugnis oder das Auftragsverhältnis begründen sollte, unwirksam ist. 

 
 
 
§ 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): 
 

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm oblie-
gende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigner Verantwortung wahrzunehmen.  

 
 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII): 
 

(1) Die Unfallversicherungsträger erlassen als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschriften über  
 

1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unternehmer zur Verhütung von Ar-
beitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen haben, so-
wie die Form der Übertragung dieser Aufgaben auf andere Personen, 

2. … 
 

 
§ 13 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1): 
 

Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm nach Un-
fallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung 
muss den Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine 
Ausfertigung der Beauftragung ist ihm auszuhändigen. 
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